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Wegen der verstärkten Überwachung des Finanzbereichs hat der Kunsthandel, der weitestgehend unreguliert ist, 
für Geldwäscher an Bedeutung gewonnen, nicht nur für Drogenhändler. Das ist eine Bestätigung der These, 
wonach immer dann, wenn den Geldwäschern ein Betätigungsfeld entzogen wird, diese sich umgehend neue 
Bereiche erschliessen. Zu nennen ist etwa das Fussballbusiness. 

Was Fussball und Kunsthandel gemeinsam haben, sind Intransparenz und nicht nachvollziehbare Preise sowie 
die Tatsache, dass schier unglaubliche Summen nach wie vor cash bezahlt werden. Informationsasymmetrien, 
Manipulationen und Absprachen sind die Mittel, mit welchen die “Herrscher” der Arena arbeiten – hier wie dort. 

Und dies ist der Geldwäscherei vor allem dann förderlich, wenn Diskretion das oberste Gebot ist: Wer Käufer 
und wer Verkäufer ist – im Kunsthandel weiss man es oft nicht. Nicht alles, was angeblich aus “The collection 
of a Gentlemen” stammt, wird diesem rhetorischen Anspruch gerecht. 

Dazu kommt, dass Kunst ein Investment ist, eine anerkannte Wertanlage, die sich leicht transportieren oder 
unbehelligt von Behörden lagern lässt (etwa im Zollfreilager Genf). 

Wie wird das gemacht? 

Die Financial Action Task Force (FATF) hat im Jahre 2006 einen Bericht darüber verfasst, wie im Handel 
generell Geldwäscherei betrieben wird. Betrachtet man nun die Fälle, die in der Literatur, in 
Gerichtsentscheidungen und in Berichten von Meldestellen für Geldwäscherei aufgelistet sind, so wird offenbar, 
dass die Art des Vorgehens, welche im “gewöhnlichen” Handelsgeschäft abgewendet wird, oft auch im 
Kunsthandel zum Zuge kommt; es handelt sich unter anderem um Unter- oder Überfakturierung; 
Mehrfachfakturierung; Falschbeschreibung der Ware. 

Der Täterkreis erstreckt sich von Drogenhändlern über Betrüger und andere Vermögensdelinquenten zu 
Kulturgüterdieben, Händlern mit gestohlenen Kunstwerken oder Kulturgütern sowie illegalen 
Glücksspielbetreibern bis zu Politikern. 

So erklärte etwa der frühere französische Innenminister und enge Vertraute von Nicolas Sarkozy die Summe von 
500’000 Euro, die im Jahr 2008 aus dem Ausland auf ein ihm gehörendes Konto einbezahlt worden ist, damit, 
dass ein aus Malaysia stammender Anwalt ihm zwei Gemälde eines flämischen Malers abgekauft habe. 
Allerdings sagen Kenner, diese beiden Bilder seien jedes allerhöchstens 15’000 Euro wert. 

In der Presse (The Economist vom 3.5.2014, S. 53) fand sich ein Fall beschrieben, welcher sich im 
“Alltagsbereich” abspielte: “One group of launderers was reportedly caught exporting plastic buckets that cost 
USD 970 each from the Czech Republic to America.” Ein stolzer und offensichtlich weit übersetzter Preis für 
eine einfache Plastikgiesskanne. Bei Kunstobjekten ist es allerdings nicht einfach, den manipulierten Preis 
festzustellen. 

Eine in Zusammenhang mit der Korruption in China zur Anwendung kommende Form des Gebrauchs ist die 
folgende: Ein Funktionär bekommt eine Kopie oder eine gefälschte Variante eines Kunstwerks geschenkt, also 



etwas von geringem Wert. Danach bringt dieser Beschenkte das gefälschte Werk (von dem niemand je öffentlich 
erklärt hat, es sei echt) in eine befreundete Galerie. Dort taucht ein geheimnisvoller Unbekannter auf und bietet 
eine enorme Summe für ein Werk, das nicht behauptet, echt zu sein, und der Galerist kann seinem Kunden 
freudig eine erstaunliche Summe übergeben. 

In China nennt man dies “yahui”, die “kultivierte Bestechung”. Dieser modus operandi ist nicht den Chinesen 
vorbehalten: Deutsche Ermittler stellen zur Korruption in Deutschland fest, dass Unternehmen vor dem 
Hintergrund lukrativer Geschäftsbeziehungen ihr Faible für Kunst entdecken. Man zahlt grosszügig für 
dilettierende Pinselei, für Hobbyfotografie und Videofilme. 

“Die Korruption setzt auf Kunst statt Wurst”, titelte eine deutsche Zeitung, als sie vom korrupten rumänischen 
Finanzminister berichtete, der über diverse Häuser und Wohnungen verfügte. Bei den Hausdurchsuchungen fand 
man eine Kunstsammlung, die unter anderem mit Bildern von Renoir, Picasso und Warhol bestückt war. 

Wenn Galerien und Auktionshäuser, die international tätig sind, sich nicht damit auseinandersetzen, woher 
politisch exponierte Personen ihre Vermögen haben, untergraben sie die internationalen Bemühungen, die 
Korruption und die Ausplünderung von Staatskassen zu verhindern, und helfen mit, dieses Verhalten zu 
“belohnen”, indem sie Unterstützung zum Geldwaschen bieten. 

Es ist nicht verboten und selbstverständlich grundsätzlich nicht verwerflich, mit politisch exponierten Personen 
Geschäfte zu tätigen. Aber der Kunsthandel müsste Regeln unterliegen, welche im Umgang mit diesen Kunden 
auch Sorgfaltspflichten beinhalten, wenn es an eigener Einsicht fehlt: Nicht nur den Finanzinstituten steht eine 
Vielzahl von externen Datenbanken zur Verfügung, die unter anderem politisch exponierte Personen und 
relevante Informationen behandeln. 

* Prof. Dr. iur. Monika Roth ist unabhängige Rechtsanwältin in der Kanzlei roth schwarz roth, Binningen BL, 
Dozentin an der Hochschule Luzern – Wirtschaft sowie Studienleiterin des Diplomlehrgangs Advanced Studies 
Compliance Management. Im September 2015 startet am Institut für Finanzdienstleistungen in Zug der 16. 
Lehrgang. 

Roth amtet als Vizepräsidentin am Strafgericht Baselland, ist im Verwaltungsrat von Ethos Services AG, Genf 
und dort Präsidentin des Audit Committee sowie Mitglied im Compliance Ausschuss des Schweizerischen 
Nationalfonds SNF. 

Im Mai erscheint beim DIKE Verlag Zürich das Buch “Wir betreten den Kunstmarkt – Geldwäscherei, 
Zollfreilager, Intere	  •  Enzo Caputo  

Komplimente für den spannenden Artikel. Jetzt habe ich wieder einen Fachbegriff aus China gelernt. Von 
Monika Roth kann man immer etwas lernen. Sie gab den ersten Unterreicht in “Compliance” auf Schweizer 
Boden und hatte stets spannende Referenten aus der Welt des Compliance eingeladen. Dies war im Jahre 2000 – 
also vor Urzeiten, als “Compliance Departement” noch mit “Abteilung für Reklamationen” verwechselt wurde, 
da man nicht wusste, was Compliance bedeuten soll. Heute spricht jeder von Compliance. 
Ich bin sehr gespannt auf das neue Buch von Monika Roth. Sie schreibt so klar, dass man es versteht, weil sie die 
Materie versteht. 
Ich wünsche Monika Roth alles Gute und viel Erfolg mit ihrem neuen Buch. Enzo Caputo 

Antworten 
•  jürg brand  
27. April 2015 / 20:58  

Der Kampf gegen die Geldwäscherei ist ein wichtiges Kapitel in der Geschichte der Selbstentmündigung des 
Menschen. Das Schlusswort wird geschrieben werden, wenn wir alle komplett transparant und compliant mit 
irgendwelchen irgendwo erstellten Regeln und Computerprogrammen sind. Wirklich alle ? Natürlich nicht. Die 
dunklen Mächte der Staatsapparate (geheime Dienste aller Art) werden genau so wenig erfasst, wie die 
Grossmaschinen, welche koordiniert im Börsen- oder Kreditkartenprogramm waschen. Ursprünglich wurden die 
Geldwäschereinormen eingeführt, um die Dokumentation von Geldflüssen durchzusetzen. Mittlerweile ist an die 
Stelle der Dokumentationspflicht längst die Forderung nach Inhalts- und Backgroundkontrolle gerückt – 
natürlich nicht wenn Thinktools (man erinnert sich schon gar nicht mehr) oder Facebook an die Börse gehen 



oder Subprimes die Portfolios von Sparern ergänzen, wohl aber bei praktisch allen Transaktionen von 
Normalmenschen ausserhalb der Zahlung von Steuern, Krankenkasse, Sozialabgaben, Miete und Strom 

 

 

• seppli  

Ganz Recht haben Sie Herr Brand. Die Geldwäscher soll man nicht bestrafen, sondern diejenigen, die 
ihnen eine Plattform bieten. Die gegenwärtigen Melde- und Präventionsregulative sind löchrig wie ein 
Emmentalerkäse. Sie laden geradezu dazu ein, umgangen zu werden. Ich plädiere für komplette 
Liberalisierung. 

•  Egon von Hohn & Spott  

Liebe Frau Prof. Roth 

Zum Glück weiss man nichts genaueres über die Geldwäscherei, denn sonst würde man womöglich die BIZ, die 
CIA, die P2, den IWF und die Weltbank usw. verdächtigen. Aber wenigstens kann man die Menschen 
überwachen, indem man Verdächtigungen betreffend Geldwäscherei im Kunsthandel ausspricht und so 
sämtliche Transaktionen überwachen und das Bankgeheimnis schleifen kann. Leider gibt es heutzutage keine 
Casinos und keine Steuerparadiese mehr, wo man auch noch Geld waschen könnte. 

Freundliche Grüsse 
Egon von Hohn & Spott 

•  george  

Liebe Frau Professor 

bleiben Sie doch bei der Scholle: bevor Sie über Sarkozy ,China und Rumänien recherchieren schauen Sie doch 
zuerst nach Zürich: mit Bildern hat hier exenplarisch schon Don Raffaele gehandelt 

•  Seppli  
 

Kunst ist nur die Spitze des internationalen Geldwäscherei- Dispositivs. Heute werden vor allem die 
Zollfreilager all over the world dafür benützt; diese befinden sich in einem sog. rechtsreien Raum und dort 
können diverse Waren, z.B. Gold, Kunstwerke, Waffen, Drogen, etc. etc. sozusagen kontrollfrei gelagert und 
entnommen werden. Es handelt sich um eine neutrale Zone. Die Aufsichtsbehörden können dort einmal Praxis-
Anschauungsunterricht geniessen und sich überlegen, was zu tun ist. 

•  Dr. iur.  

…das Dumme ist nur: Heute wird beinahe schon jeder Geschäftsmann als potentieller Geldwäscher betrachtet. 
Banken hinterfragen normale Transaktionen in Bereichen, welche sie nur oberflächlich verstehen, und beüben 
den Kunden mit Compliance-Käse und verplempern damit viel Zeit und Geld der Kunden. – Irgendwann wird 
dies dann im Welthandel Bremsspuren hinterlassen. 

•  Argus  
 

Die internationale Schwarzgeld-Industrie ist eine Hydra mit vielen Köpfen. Wird einer abgeschlagen, wachsen 
zwei neue nach! 

ssenkonflikte”. 



 

 

	  


